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Zahl:  640/10/2006/B 
 
 
 

V E R O R D N U N G  
 
 
des Gemeinderates der Kurgemeinde Bad Kleinkirchheim vom 06.04.2006, mit 
welcher Maßnahmen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs auf Gemeindestraßen 
und Plätzen im Gemeindegebiet von Bad Kleinkirchheim verfügt werden. 
Gemäß § 43 in Verbindung mit § 94d) der STVO., BGBl.Nr.159/1960, in der derzeit 
geltenden Fassung, wird verordnet: 
 

§ 1 
 
Für den westlichen Vorplatz des Hauses „Kirchheimerweg 2“, wird das „Halten und 
Parken verboten“ verfügt. 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt zum Zeitpunkt der Aufstellung der Straßenverkehrszeichen in 
Kraft. Gleichzeitig ist die Verordnung vom 28.07.1989, Zahl: 144/1989/J/L außer 
Kraft. 
 

§ 3 
 
Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 99 (3) STVO. 1960 mit Geldstrafen 
bis zu € 727,-- oder Arrest bis zu zwei Wochen geahndet. 
 

Bad Kleinkirchheim, 06.04.2006 
 
 

Für den Gemeinderat: 
Der Bürgermeister: 

 
 
 

(Matthias Krenn) 
 

Angeschlagen am: 18.04.2006 
Abgenommen am: 04.05.2006 
 

Die Verkehrszeichen sind bereits aufgestellt. 
 


